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Anordnung
zur Änderung der Materialeinsatzliste Nr. 224.

Vom 24. Januar 1959

Zur Änderung der Materialeinsatzliste Nr. 224 vom
22. Oktober 1957 — Rohrleitungsbau (ohne Abfluß
rohre) — (Sonderdruck Nr. 267 b des Gesetzblattes) wird 
folgendes angeordnet:

§ 1
In der Gruppe A „1. Rohre für Kaltwasser“ Ziffer 1.1 

wird die Verwendung von Stahl „MSt 0“ bis zum 
31. Dezember 1960 zugelassen.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 24. Januar 1959

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: W u n d e r l i c h  
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anordnung 
zur Regelung des Zementverbrauchs.

Vom 16. Februar 1959 

§ 1
Den in den Vorbemerkungen des DDR-Standards — 

DIN 1045 — enthaltenen Anforderungen an die Qualifi
kation der für Entwurf und Ausführung von Stahl

betonbauten Verantwortlichen ist unter Anlegung eines
strengen Maßstabes zu entsprechen. Dies trifft auch für 
die Produktion von Beton-, Stahlbeton- und Spann
betonfertigteilen sowie ihre Montage zu.

§ 2

Vom Projektanten dürfen an die Ausführung nur 
solche Qualitätsanforderungen gestellt werden, die durch 
statische Belange oder sonstige Beanspruchung gerecht
fertigt sind. Der Zementbedarf für die einzelnen Be
tongüten ist vom Projektanten in Verbindung mit dem 
jeweiligen Produktionsbetrieb nach den geltenden Ma
terialverbrauchsnormen zu ermitteln. Für Schutzraum
bauten werden gesonderte Materialverbrauchslisten her
ausgegeben.

§ 3

Mangelhafte Einhaltung der technologischen Regeln 
oder mangelhafte Kornzusammensetzung der Betonzu
schläge dürfen auf keinen Fall durch erhöhten Zement
verbrauch kompensiert werden. Unter Beachtung der Be
stimmungen über die Bauleitung und die Verarbeitung 
und Nachbehandlung des Bfetons in den DIN 1045 —
§§ 4 und 9 — sowie der im einzelnen geltenden 
Mustertechnologien sind die Statiker, Entwurfsökono
men, Organe der Staatlichen Bauaufsicht, Investbau- 
leitungen und die die Ausführung leitenden Kräfte ent
sprechend ihrer Aufgabenabgrenzung für die Kontrolle 
des richtigen und sparsamen Zementeinsatzes verant
wortlich.
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